
4.Beiblatt Beiblatt zur Parl[).nentskorrespondl}!!'~~. 7. Jänner 19-19 .. 

17",/, At, h~ r A n fra e e ben. n t '\7 0 r t, u: .. }!~.JlL 
zuy!S/J, . 

. E-'iAnfra.ge der Abg.Ko pIe n i g undGenossel!:-m den Justizninister, 

betreffend den Schutz der Presse eeeen u.nsr~rGchtfcrti!"to Konfiskationen, 

ha.tte foleenden Wortlaut: 

, 1.) Gedenkt der Herr Bundesp.il1ister für Ju.stiz weiter den' sbnda.­

lösen Zustand Z1,1. duJ,den, dass (He östcrrcichisch8 Prosse I3estitu"JÜngenunter­

uorlen ist, die den Grundsätz6'n der Pressefreiheit entschieden widersprechen, 

das ö,storreichi$chc Presserecht aufheben oder ins GCJcllto-il uokchrell und 

durch die deutschen Usurpatoren geschn.ffen worden ~ind? 

2.) Ist der Ilcrr Bundesoinistor für Justiz boreit, die ihm n:l,tur­

stellten Staatsanmlltsohaften anzuuoiscn, sofort dlic völlig ilngo,rechtfertigtc 

Konf'lskationspraxis, die der Pressefreiheit und dem domokratischen Enpfil1den 

ins Gesicht schlägt, einzustellen? 

3.) Ist der Herr Bundesninister für Justiz gc~ilit, in kürzester 

Zeit, jedenfalls noch in der laufenden Session des No.tionc. ..... 1rates I eine 

Rcgierungsvorlnge zu' vcrnnlassen, die: die östcrreichische Pres,scfreihcit 

wiederherstellt und :.1.11e durch den Fo.sehisnus gesch .. 1ffenen Einschränltungen 

dieser Pressefreiheit bc~eitigt? . 

--.- .. -.-

In Bcant'wortung dieser Imfro.r;e tcdlt Bundcsoinister für Justiz 
llr.T 8 e h ade k ci t : 

. . .... 
Zu Punkt 1.) und 3.1: 

. ~as Bundesgesetz von 7 .. 4 .. 1922, B~G.B1.Nr,,21$, über die Presse 

steht gegenwärtig noeh in der Fassung in Gel tune, dia os dureh Artikel 11, § 1, 

der Verordnung, des Rciehskor~issars für dia UiüderverainigungÖsterrcichs 

oit dem Deutsohen Reich zur Anpassune von pressr€!chtlichcn Vorschriften an 

dns Reichsrecht, @l. fü;r das Lar~d Österreich Nr .1291/39, crha.ftcn hat. Das 

Bundcsclnist(;riun fUr Justiz beabsichtigt., in Ro.h.tlen eines "Bundeagosetzcs 

übor d~e ITiederhcrstcllung des ästcrreichisehen Presserccht~sR die Bestinnun­

gen (liesel' Verordnung, soueit dndureh die Vorschriften des österreichischen 

Presserechtes abgeändert oder aufgehoben Y/'()rclcn sind, ab8r weh alle frühoren 

l'ressgcsetznovellen llufzuhebell und zugleich, un die Uliübersichtlichkeit des 

gegenwärtigen Reehtszustand8S zu beseitigen, als Anlage zu den geplanten Gesetz 
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das Pressgesüt.z_voo Jn.hre 1922 in l'\IJUer Fassung zu verlrutbaren. Bereits 

in Novenber .1948 hat das Bund('::3L1:1.11intcriun für Justiz einen Refcrentqnent­

wurf eines Pressgesetzes innGuc~ Fassung allen in Betracht ko~enden 

Zentro.lstellen und Körperschaften Ubcl"!:1ittelt. Selbstverständlioh si~ht 

dieser- EntwUl·f o.uc:a. die Wi~derinkraftsetzune des § 40 des Pressgesetzes 

vom Jahre. 1922 vor, der bestir~te, dass uor Bund (Privatankläger) deo duroh 

die Beschlaena:bne eines Druckwo.l"kes Gesqhädigten den erlittenen Sohaden zu 
\ 

ersetzel1 hat, wenn die Beschlagnahnc erloschen oder wenn reohtskräftig er-

lraID'lt worden ist, dass der Tatbestand einer strafbaren Bm dl. une nioht 

vorliegt 0 

• r 

1m 2,,12 0 1948 wurde io Bundesoinister~uo für Justiz eine Enquete über 

die Wiederherstellung des österreichischen Pres~echtes abgehalten, o.n der 

unter a:tldo!'e~ auch Vortretür säJ::::J.tlicherjffiak~tionalrät vertretenen politisoh-:.m 

:Parteien te ilgcnol':ll:lcm habcl10 nio El'lq,uoto erbraohte eine Fülle von Anrcguneen, 

doron Auswertung untor Dcrücksichtigung der naohher moch in grosser Zahl 

eingelangten sohriftlichen Ste11ungnohnon.viclcr an der Neugestaltung des 

?rcs'sercchtos intc.ressicrtc";· 2:011en nu.nrlchr a.bgesohlossen ist. Es wird do.her 

dcr.mächst der Entwurf eines "Bundesgesetzes über die Wiederherstellung des 

Cisterrciohischcn Prcssorccht es" sowie eines nl'rcssgesetzes 1950" zur Aussen­

dung ge18ngen können. Mit der entsprechenden Regierungsvorlage kann daher 

in absehbarer Ze it gerechnet wcrdcl'lo 

Zu Punkt ...?ill 
Gegen die Behauptung einer "völlig ungerechtfertigten Konf'iskntions­

praxin der stalltsllnwaltschaf'tlichen Behördell; die der Pressefreiheit und 

deo deno~ratischen Enpfinden ins Ge sicht schlägt" nm.ss ich sohärfste Verwa.h­

rune einlegen. § 41" des Pressgesetzes bestinnt, dnss oit der Verurteilung 

wegen eines ~ressordnungs- oder Pressinhaltsdeliktes auf Antrag des Anklägers 

in deo Urteil nuf den Verfall des Druckwerkes zu erkennen ist. Gegenstände, 

die den Verfall unterliegen, sind aber no.ch '§ 89 StPO., sO\"leit es r-'löglich ist, 
) . 

in gerichtliche VerwahrunG zu l1chnen. Die sto.o.tsanwo.ltsohaftliohen Behörden 

sind dCl:mach auf Grund zwi:1gcllder Rechtsvorschriften verpfliohtet, bei 

~erd[lcht solcher strafbarl!Y- Handlungm nicht nu! naoh der gleichfalls zwingen­

den Vorsohrift der §§ 34 ~l1d 87 StPOo die Einleitun~'des Strafverfahrens, 

sondern auch die Beschlagnaru~c dos Druckwerkes zu beantragen, die Gerichte 

aber, bei Vorliegen dieser Vornussetzungcn solchen Anträgen Folge zu geben. 
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6.Boi'blait Beiblatt zurl'arlancntskorros;h?ondonz. . 7.Jänner 1950. 

Es ist tliz kein Fall bekannt geworden, in doo die Desahlagnahoo 

Q~OS Druokworkos ol"folgt wäre, ohne dass der gegründeto .Verdaoht. eines 

h'ossordnungs- oderl'rcssinhal tsdcliktcs vorgelegen ~m.re. Der Uostand, 

dass in deo einen oder an de rC1:l Fall dor Verdacht spatel" entkräftet wurde' 

u.nd dns Stro.fvel"tnhren mit Einstellung oder Freis.pruch geendet hat, veroo.g 
. reohtt ertip,en, 

die Behauptung nicht zu . ' . es sei das Voi'i.ph(m des Staatsanwalteß, 

der die Deschlagnohtle benn":.rngt oder die v~rläufiee Beso1ünena.hr.1e ongeotd.net 

lla.t, oder das Vorgehen des Gerichtes, das die Desohlo.gMhrle bewil11et oder 

die vorlttuf1ge Beschlo.gnahoe bestätigt hat("U'öll1e uneorcchtfcrtigt" gewesen, 

Heitere \1orte 81,1 diesen Punkte erübrigen sioh wohl. 

Auch in den in der Anfrage angeführten fäl1o~1' lttliln geeen die stnnts­

anwaltsohaftlichen Beh8rden der Vorwurf eines rechtswidrigen oder undeno~ 

kl"atlsohen Vorgehens t:tit Gr~nd ni~ht erhoben werden. Da solJit von einer 
"v611ig ungel"echtfertit;tenKonfiskationspraxis, - die der Pressefreiheit tUlCl 

detl detlokrat1sohen l!:npfinden ins Gesicht sChltlgt", Iteine Hede sem kann. 
sehe ioh oioh auch nioht veranlasst, die sto.atsanvral t schnft lichen 13ehlfrJo:n. , 

. an-zlIwelsen, eine $olche' sofort einzustellen • 

...... ,,-.-. 
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